
Günther Federlein, c/o AfD-Fraktion im Rat der Kreisstadt Bergheim 
Bethlehemer Straße 9-11 , 50126 Bergheim 

Günther 
Feder/ein 

An den Bürgermeister der Kreisstadt 
Bergheim 
HerrnVolkerMießeler EINGEGANGEN 
Bethelehmer Str. 9 -11 , (1 / OEZ, 202.5 
50126 Bergheim Lsl_ fs i ii:-:_; /\F{IAT 

GL ··~F;nr1 ~:·: cter ------·----- 

für die Alternative für Deutschland 
Mitglied des Rates der Kreisstadt Bergheim 

g.federlein@afd-fraktion-bergheim.de 
www.afd-fraktion-berqheim.de 

Tel: 02271189-324 

c/o MD-Fraktion im Rat der Kreisstadt Bergheim 
Bethlehemer Straße 9-11, 50126 Bergheim 

Samstag, 6. Dezember 2025 

Betreff: Prozentualer städtischer Eigenanteil für Klimaschutz und Klimaanpassung 2025/2026 
(ohne Begrünungsmaßnahmen) 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mießeler, 

gemäß§ 15 Abs. 1 i. V. m. §25 der Geschäftsordnung des Rates bitte ich um schriftliche Auskunft: 

Wie hoch ist - jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 - der prozentuale Anteil des 
rein städtischen Eigenanteils an allen Ausgaben für Klimaschutz und Klimaanpassung (ohne 
Baum-, Hof-, Fassaden- und Dachbegrünung sowie sonstige Begrünungsmaßnahmen) am 
Gesamthaushaltsvolumen gemäß Haushaltssatzung (eine Nachkommastelle genügt)? 

Gewünschtes Antwortformat: 

2025: Gesamthaushaltsvolumen xxx,x Mio.€----+ städtischer Eigenanteil 
Klimaschutz/Klimaanpassung (ohne Begrünung) x,xx Mio.€----+ Anteil x.x % 

2026: analog 

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen 

Günther Federlein 
Stadtrat 
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Jedes Mitglied ist berechtigt, schriftliche Anfragen, die sich auf Angelegenheiten des Gremiums beziehen, an die/den 
Vorsitzende(n) zu richten. Anfragen sind mindestens 5 volle Arbeitstage der Verwaltung vor dem Sitzungstag 
der/dem Vorsitzenden zuzuleiten. Der/die Fragesteller/-in darf jeweils bis zu zwei Zusatzfragen stellen. Eine Aus-
sprache findet nicht statt. Die Beantwortung hat schriftlich zu erfolgen, wenn der/die Fragesteller/-in es verlangt. 
 
Die form- und fristgerechten Anfragen sind der Vorlage beigefügt. 
 
2025: Gesamthaushaltsvolumen: 281.220.400 € --> städtischer Eigenanteil Klimaschutz/Klimaanpassung (ohne 
Begrünung): 134.443,45 € --> Anteil 0,05% (gerundet auf die zweite Nachkommastelle) 
 
2026: Gesamthaushaltsvolumen: 289.459.600 € --> städtischer Eigenanteil Klimaschutz/Klimaanpassung (ohne 
Begrünung): 153.867 € --> Anteil 0,05% (gerundet auf die zweite Nachkommastelle) 
 
 




